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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 5719/J der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kollegin und Kollegen 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 95:  
Einleitend möchte ich festhalten, dass gemäß Art. 52 Abs.1 B-VG der Nationalrat und 
der Bundesrat befugt sind, die Geschäftsführung der Bunderegierung zu überprüfen, 
deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle 
einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Das Interpellationsrecht umfasst somit 
Angelegenheiten der Vollziehung des Bundes. Damit sieht die juristische Literatur den 
Umfang des Interpellationsrechts als zu anderen Bereichen der Vollziehung 
abgegrenzt an. So sind nach Kneihs/Lienbacher (Hg), Rill-Schäffer-Kommentar 
Bundesverfassungsrecht, RZ 36 zu Art. 52 B-VG Verwaltungsakte im Bereich der 
Selbstverwaltung „kein zulässiger Gegenstand des Fragerechts“. Gegenstand von 
Interpellationen könne lediglich die Ausübung von diesbezüglichen Aufsichtsrechten 
durch den/die Bundesminister/in oder ein ihm/ihr weisungsabhängiges Organ sein. 
Dennoch bekenne ich mich (wie auch meine Amtsvorgänger/innen) grundsätzlich 
dazu, die an mich gestellten, die meiner Aufsicht unterworfenen Versicherungsträger 
betreffenden Fragen im Rahmen meiner Zuständigkeit nach Möglichkeit und im 
gebotenen Umfang zu beantworten. Diese Vorgangsweise scheint schon deshalb 
angezeigt, weil sich eine Differenzierung zwischen jenen Angelegenheiten, die 
ausschließlich die Selbstverwaltung der Versicherungsträger betreffen und jenen 
Angelegenheiten, die im Hinblick auf die Ausübung der Aufsicht auch dem Bereich 
der Bundesverwaltung zugeordnet werden können, im Einzelfall als ausgesprochen 
schwierig darstellt.  
Die Bemühungen um eine seriöse Anfragebeantwortung müssen jedoch dort eine 
Grenze finden, wo eine solche aus faktischen Gründen nicht, nicht in der zur 
Verfügung stehenden Zeit oder (auch aus der Sicht der Versicherungsträger und des 
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Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger) nur mit 
erheblichem, das vertretbare Maß überschreitendem Ressourceneinsatz erfolgen 
kann. 
 
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat mitgeteilt, dass 
auch für ihn das Interpellationsrecht eine wesentliche Säule des politischen 
Diskussionsprozesses ist. Daher sei er stets bemüht, die zuständigen Ministerien nach 
Kräften bei der Beantwortung von Anfragen zu unterstützen. Ebenso 
selbstverständlich sei es, dass die Aufsichtsbehörden kraft ihrer gesetzlichen Position 
das Recht haben, alle einschlägigen Unterlagen einzusehen (§ 449 Abs. 2 ASVG). 
 
Die Fragen greifen allerdings teilweise in Zeiten zurück, über welche keine 
Aufzeichnungen mehr existieren, weil die Aufbewahrungsfristen (§ 58 der Weisungen 
für die Rechnungslegung und Rechnungsführung bei den Sozialversicherungsträgern 
und dem Hauptverband - RV, § 444 Abs. 6 ASVG) im Regelfall sieben Jahre, teilweise 
auch kürzer sind (vgl. § 58 Abs. 2 RV). Für eine Reihe von Jahren ist es damit von den 
Zufälligkeiten der Skartierungstermine bei den einzelnen Versicherungsträgern 
abhängig, ob und welche Daten noch greifbar (bzw. bei Mehrspartenträgern auf die 
einzelnen Zweige aufteilbar) sind.“ 
 
Darüber hinaus weist der  Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ganz allgemein und zutreffend auf die „Richtlinien über die 
Gewährung von freiwilligen sozialen Zuwendungen an die Bediensteten der 
Sozialversicherungsträger (des Hauptverbandes) – RFSZ“ (avsv Nr. 34/2003) hin und 
setzt wie folgt fort: 
„Weiters darf festgehalten werden, dass Sozialversicherungsträger im Rahmen 
einschlägiger Initiativen bereits mehrfach (und unter Teilnahme von Mitbewerbern 
aus dem Wirtschaftsleben) als familienfreundliche Betriebe und gute Arbeitgeber 
ausgezeichnet wurden: so z. B. die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (Great 
Place to work 2003), die SVA der gewerblichen Wirtschaft bzw. die Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse (Staatspreis familienfreundlicher Betrieb 2014) oder die IT-
Services GmbH ITSV (Aktion „Familie und Beruf“ des BMFJ 2014).‘‘ 
Angesichts der vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
aufgezeigten faktischen Problemstellungen bei der Beantwortung der 
gegenständlichen Anfrage und nicht zuletzt auch im Hinblick auf ihren 
außergewöhnlichen, den üblichen Rahmen sprengenden Umfang sowie meine oben 
stehenden Ausführungen zum Umfang des Interpellationsrechts sehe ich mich nicht 
in der Lage, eine weiter gehende Beantwortung vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
                                                  Dr.in Sabine Oberhauser 
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